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GJØR DET 
Deutsch-Norwegischer Austausch in der Beruflichen Bildung 

 
Förderzuschüsse 

 
 
1. Austauschprojekt 
Zuschüsse für deutsche Teilnehmer/-innen eines Austauschprojektes: 
 
Kostenart Höhe der Förderung Erforderlicher Nachweis 

 
Internationale Reisekosten der 
Auszubildenden (vom Heimatort 
bis zum Zielort und zurück) 

100% der tatsächlichen Kosten 
mit einer Obergrenze  
von € 500,-€ 

Abrechnung gegen Vorlage der 
Originalbelege 

Internationale Reisekosten der 
Begleitpersonen (vom Heimatort 
bis zum Zielort und zurück) 

entsprechend Auszubildenden-
Reisekosten (siehe oben) 

Abrechnung gegen Vorlage der 
Originalbelege 

Zuschuss zu Verpflegung und 
Unterkunftskosten der 
Auszubildenden 

a) 300,-€ pauschal pro 
Person/Woche für Aufenthalte bis 
zu 6 Wochen 
b) 250,-€ pauschal pro 
Person/Woche für Aufenthalte ab 
der 7. bis zur 12. Woche maximal 

Unterschriebene 
Teilnehmerliste 

Zuschuss zu Verpflegungs- und 
Unterkunftskosten der 
Begleitpersonen 

350,-€ pauschal pro 
Person/Woche für Aufenthalte bis 
zu 6 Wochen (kein längerer 
Aufenthalt vorgesehen) 

Bestätigung des Partners im 
Gastland über 
Aufenthaltszeitraum der 
Begleitperson/en  
 

Sprachliche Vorbereitung der 
Teilnehmer in Deutschland 

€ 100,00 pro TN Originalbeleg über die Kosten 
des Sprachunterrichts 
 

Verwaltungspauschale pro 
Austauschprojekt 

€ 300,00 einmalig  

 
 
 
2.  Vorbereitender Besuch 
Zuschuss für einen Vorbereitenden Besuch von deutschen Projektverantwortlichen beim Partner 
im Gastland: 
• Pro Teilnehmer wird eine Pauschale zu den auslandsbedingten Mehrkosten und Reisekosten 

in Höhe von € 500,00 für einen Aufenthalt von 2 – 3 Tagen gezahlt. 
• Der Nachweis erfolgt in Form eines Kurzberichts und einer Partnerbestätigung. 
 
 
 
3. Ausbilderhospitation 
Zuschuss für eine Hospitation von deutschen Ausbildern beim Partner im Gastland: 
• Pro Teilnehmer wird eine Pauschale in Höhe von € 800,00 für einen Aufenthalt 

von ein bis zwei Wochen beim norwegischen Partner gezahlt. 
• Der Nachweis erfolgt in Form eines Sachberichts und einer Partnerbestätigung. 
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